
 

Die Änderungen können auf der Internetseite der Eurex Deutschland 

(http://www.eurexchange.com) abgerufen und im „Präsenzordner Regelwerke“ der Eurex 

Deutschland am Empfang des Handelssaals, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, 

Deutschland, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

e u r e x  B e k a n n t m a c h u n g  
 

MiFID II / MiFIR: Änderungen der Mindestanzahl zu handelnder Kontrakte für Block-

Geschäfte für TES / EnLight und der Non-Disclosure-Limite für Eurex-Produkte 

– Neues Inkrafttretensdatum – 

Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der 

Eurex Deutschland (eurex14) 

 

Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland gibt bekannt: 

Die in der ersten Tabelle in Abschnitt 3 Ziffer 3.2.1 der Kontraktspezifikationen für Futures-

Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland aufgeführten Änderungen, die 

mit Aushang vom 06. August 2020 und durch Rundschreiben 059/20 bekannt gegeben 

wurden, treten am 05. Oktober 2020 in Kraft. Alle übrigen mit Aushang vom 06. August 2020 

und durch Rundschreiben 059/20 bekannt gemachten Änderungen treten am 21. September 

2020 in Kraft. 

 

Frankfurt am Main, 10.09.2020 

Geschäftsführung der Eurex Deutschland 

 

Dr. Randolf Roth                                                            Michael Peters 


